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Kreisverwaltung 
Donnersbergkreis 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Donnersberg BIC: MALADE51ROK 
IBAN: DE19 5405 1990 0000 0074 35 
Volksbank Alzey-Worms eG BIC: GENODE61AZY 
IBAN: DE95 5509 1200 0010 1810 03 
weitere unter www.donnersberg.de 

Besuchszeiten: 
 
vormittags montags bis donnerstags   8:00 - 12:30 Uhr 
 freitags   8:00 - 12:00 Uhr 
nachmittags montags bis mittwochs 14:00 - 16:00 Uhr 
 donnerstags 14:00 - 18:00 Uhr 

Zulassungsstelle: 
 
vormittags montags bis freitags   7:30 - 11:30 Uhr 
nachmittags montags bis mittwochs 14:00 - 15:30 Uhr 

 donnerstags 14:00 - 17:30 Uhr 
Termine nach Vereinbarung möglich 

 

 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

 

Es wird festgestellt, dass an drei aufeinanderfolgenden Werk-
tagen die durch das Landesuntersuchungsamt Rheinland-
Pfalz für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt veröffent-
lichte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 je 100 000 Einwohner unter Berücksichtigung der mit 
Stand vom 30. Juni 2020 in der Gebietseinheit befindlichen 
ausländischen Stationierungsstreitkräfte innerhalb von sieben 
Tagen den Schwellenwert von 35 überschritten hat.  
Dies hat zur Folge, dass die in §§ 3, 10, 12,15 24. CoBeLVO ge-
troffenen Schutzmaßnahmen zu diesem Schwellenwert am 
21.08.2021 in Kraft treten.  
Dies bedeutet: 
 

 

Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 ZuschauerInnen oder 

TeilnehmerInnen sind nicht zulässig.  

 

Veranstaltungen im Freien mit mehr als 500 ZuschauerInnen oder TeilnehmerInnen 

sind nicht zulässig. 

 

Sportliche Veranstaltungen sind in geschlossenen Räumen mit mehr als 350 Zu-

schauerInnen und im Freien mit mehr als 500 ZuschauerInnen nicht zulässig. 

 

In allen Schulen gilt die Maskenpflicht während des Unterrichts: ausgenommen hiervon 

sind in den Förderschulen ohne weitern Nachweis SchülerInnen, die aufgrund ihrer Be-

hinderung keine Maske tragen oder tolerieren können. 

 

Bei öffentlichen und gewerblichen Kultureinrichtungen gilt für Veranstaltungen in 

geschlossenen Räumen eine Begrenzung der ZuschauerInnen oder TeilnehmerInnen auf 

350 Personen; bei Veranstaltungen im Freien gilt eine Begrenzung der ZuschauerInnen 

oder TeilnehmerInnen auf 500 Personen. 
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Gleiches gilt für den Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur. 

 

 

 
KIRCHHEIMBOLANDEN, 19.08.2021 
Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
 
 

 

(Rainer Guth) 
Landrat 


